
Hier ist Ihre Energie.

Produktinformation Gas 
Grundversorgungstarif „Kassel Gas basis“
Städtische Werke AG, Gültig ab dem 01.04.2024

Im Arbeitspreis enthalten sind die gesetzliche Energiesteuer auf Erdgas (Erdgassteuer) in Höhe von derzeit 0,55 Ct/kWh netto, der CO2-Preis  
gemäß Brennstoffhandelsemissionsgesetz in Höhe von derzeit 0,816 Ct/kWh netto und die erhobenen Gasumlagen (Bilanzierungsumlage,  
Konvertierungsumlage, VHP-Entgelt, Gasspeicherumlage) in der vom Marktgebietsverantwortlichen veröffentlichten Höhe sowie das an den 
Netzbetreiber abzuführende Netzzugangsentgelt.

Die genannten Nettopreise enthalten keine Umsatzsteuer. Die Bruttopreise enthalten die Umsatzsteuer in der jeweils geltenden gesetzlichen 
Höhe. Umsatzsteueränderungen werden entsprechend weitergegeben. Dabei werden Jahrespreise auf die zweite Nachkom-mastelle und 
Arbeitspreise auf die dritte Nachkommastelle gerundet. Bei der Abrechnung werden die Verbrauchsdaten mit den Nettopreisen multipliziert 
und anschließend die Umsatzsteuer hinzugerechnet.

1) Der oben genannte Verrechnungspreis gilt bis zu einer Zählergröße von G16. Für größere Zähler sowie für zusätzliche Zähler werden umseitig
dargestellte Preise berechnet.

Allgemeiner Preis der Grundversorgung: netto
(ohne Ust.)

brutto
(mit Ust.)

Kleinverbrauchspreis bis 2.692 kWh/Jahr

Arbeitspreis 13,382 ct/kWh 15,924 ct/kWh

Verrechnungspreis1)   22,07 Euro/Jahr   26,26 Euro/Jahr

Grundpreis 9,40 Euro/Jahr 11,19 Euro/Jahr

Grundverbrauchspreis ab 2.692 kWh/Jahr

Arbeitspreis 12,617 Ct/kWh 15,014 Ct/kWh

Verrechnungspreis1) 22,07 Euro/Jahr 26,26 Euro/Jahr

Grundpreis     40,87 Euro/Jahr 48,64 Euro/Jahr

Vollversorgungspreis ab 10.400 kWh/Jahr

Arbeitspreis   12,437 Ct/kWh  14,800 Ct/kWh

Verrechnungspreis1) 22,07 Euro/Jahr 26,26 Euro/Jahr

Grundpreis     108,31 Euro/Jahr 128,89 Euro/Jahr



Informationen zu staatlich gesetzten oder regulierten Preisbestandteilen  
in der Gasgrundversorgung

Konzessionsabgabe: Hierbei handelt es sich um ein Entgelt an die Kommune für die Mitbenutzung von öffentlichen 
Verkehrswegen durch Versorgungsleitungen.

Netzentgelte: Diese Entgelte sind für den Transport und die Verteilung der Energie sowie für die damit verbunde-
nen Dienstleistungen an den Netzbetreiber abzuführen; bestimmte staatliche Abgaben werden zusammen mit den 
Netzentgelten erhoben.

Bitte beachten Sie folgende Vorsichtsmaßnahmen bei Gasgeruch in Gebäuden
► Elektrische Einrichtungen aller Art wie Beleuchtungen, Telefon und Ähnliches nicht benutzen.
► Nicht rauchen, kein offenes Feuer.
► Sofort Türen und Fenster öffnen, für Durchzug und Belüftung sorgen.
► Hauptsperreinrichtung schließen.
► Gefährdete Personen zum Verlassen des Hauses auffordern (nicht klingeln!)
► Gefahrenbereiche absichern.
► Ihren Netzbetreiber benachrichtigen.

Vorschriften zur Verwendung
Wir weisen gemäß § 107 Abs. 2 Energiesteuer – Durchführungsverordnung (EnergieStV) darauf hin, dass ausschließ-
lich steuerbegünstigtes Erdgas geliefert wird. Das steuerbegünstigte Erdgas darf nicht als Kraftstoff verwendet wer-
den, es sei denn, eine solche Verwendung ist nach dem Energiesteuergesetz oder der Energiesteuer-Durchführungs-
verordnung zulässig. Jede andere Verwendung als Kraftstoff hat steuer- und strafrechtliche Folgen. In Zweifelsfällen 
wenden Sie sich bitte an Ihr zuständiges Hauptzollamt.

Umrechnungsfaktor
Beim Vergleich einer Kilowattstunde (kWh) Erdgas mit einer Kilowattstunde Strom müssen die Wirkungsgrade der 
jeweiligen Verbrauchseinrichtungen und der Umstand, dass Erdgas auf der Grundlage des Brennwertes gemessen 
wird, berücksichtigt werden. Der in Kubikmetern (m³) Betriebsvolumen gemessene Erdgasverbrauch wird zum Zwe-
cke der Abrechnung in kWh mit dem jeweils in der Rechnung angegebenen Umrechnungsfaktor multipliziert. Der 
Umrechnungsfaktor wird nach den technischen Regeln des Arbeitsblattes G685 des Deutschen Vereins des Gas- und 
Wasserfaches e. V. aus dem mittleren Brennwert des Abrechnungszeitraumes und den physikalischen Zustandsgrö-
ßen (Messdruck, Gastemperatur und dem der Höhenlage des Versorgungsgebietes entsprechenden Mittelwert
des Luftdruckes) gebildet. Das zur Verteilung kommende Erdgas hat im Normzustand einen Brennwert von ca. 11,5 
kWh/m³ (H-Gas). 

Messdruck
Der Messdruck des Erdgases beträgt ca. 22 mbar (Ruhedruck).

Verrechnungspreise nach Zählergröße netto
(ohne Ust)

brutto
(mit Ust)

G 2,5 – G 16 24,54 Euro/Jahr 29,20 Euro/Jahr

G 25 – G 40 36,81 Euro/Jahr 43,80 Euro/Jahr

G 65 73,62 Euro/Jahr 87,61 Euro/Jahr

G 100 – G 160 116,57 Euro/Jahr 138,72 Euro/Jahr

G 250 214,74 Euro/Jahr 255,54 Euro/Jahr

Öffnungszeiten:
Mo 9:00-18:00 Uhr
Dienstag bis Freitag
9:00-17:00 Uhr
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